Stadt Braunschweig 19-10022

Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Aufhebungssatzung fiir den Bebauungsplan LE 21
Stadtgebiet Teilbereiche der StraBen Hannoversche Strale,
Saarstrale, A 391, Hildesheimer StraBe und Scholkestrae
Behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 08.03.2019
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 20.03.2019 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 26.03.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 02.04.2019 o]
Beschluss:

"1. Die wahrend der Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (2) BauGB eingegangene
Stellungnahme ist entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung gemaf Anlage 6 zu
behandeln.

2. Die Aufhebungssatzung fur den in der Sitzung ausgehangten Bebauungsplan LE 21
(Baublock 51/2 h 4. Anderung, 51/1 a 1. Anderung vom 1. Dezember 1970) wird gemaf
§ 1 (8) in Verbindung mit § 10 (1) BauGB beschlossen.

3. Die zugehdrige Begrindung mit Umweltbericht zur Aufhebungssatzung wird
beschlossen.”

Sachverhalt:
Beschlusskompetenz

Die Zustandigkeit des Rates fiir den Satzungsbeschluss ergibt sich aus § 58 (2) Nr. 2
NKomVG.

Planungsziel

Fir Teilbereiche der Strallen Hannoversche Stral3e, Saarstraf’e, A 391, Hildesheimer Stralle
und Scholkestralle trat am 1. Dezember 1970 der Bebauungsplan LE 21 (Baublock 51/2 h

4. Anderung, 51/1 a 1. Anderung) mit Bekanntmachung im Amtsblatt in Kraft. Dieser
Bebauungsplan soll endgiltig aufgehoben werden. Dafur ist die Durchfihrung eines
eigenstandigen Verfahrens erforderlich.

Der Bebauungsplan LE 21 verfolgte das Planungsziel, die erforderlichen
Stralkenverkehrsflachen im Zusammenhang mit den Zu- und Abfahrten der heutigen A 391
im Bereich der Hannoverschen Stralte und der Saarstral’e zu sichern. Dieses Planungsziel
wurde umgesetzt. Der Straflenausbau blieb teilweise in geringfugigem Umfang hinter den
festgesetzten Verkehrsflachen zurlick.

Die Eigentumerin des von festgesetzten Verkehrsflachen betroffenen Grundstlcks



Hannoversche Strale 41 hat um Aufhebung des Bebauungsplans LE 21 gebeten. Die
Nutzbarkeit des Grundstucks ist durch die Festsetzung stark beeintrachtigt.

Der Fachbereich Tiefbau und Verkehr hat festgestellt, dass die Verkehrsflachen nicht mehr
in dem festgesetzten Umfang bendtigt werden. Fir eine noch bendtigte kleinere Teilflache
wurde am 27. November 2018 eine notarielle Ankaufsoption zugunsten der Stadt
Braunschweig abgeschlossen.

Die Aufhebung dient auch der Bereinigung des Plankatasters.

Beteiligung der Behérden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 (2)
BauGB und sonstiger Stellen

Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 25. Juli 2018 bis 27. August 2018 durchgeflhrt. Es
sind keine Stellungnahmen eingegangen.

Beteiligung der Offentlichkeit gemiR § 3 (2) BauGB

Am 11. Dezember 2018 wurde die &ffentliche Auslegung vom Verwaltungsausschuss
beschlossen und in der Zeit vom 10. Januar 2019 bis 11. Februar 2019 durchgefiihrt. Es ist
eine Stellungnahme eingegangen. Diese ist in der Anlage 6 aufgefiihrt und mit einer
Stellungnahme und einem Vorschlag der Verwaltung versehen.

Empfehlung
Die Verwaltung empfiehlt, die in der Anlage 6 aufgefiihrte Stellungnahme dem Vorschlag der
Verwaltung entsprechend zu behandeln und die Aufthebung des Bebauungsplanes LE 21

(Baublock 51/2 h 4. Anderung, 51/1 a 1. Anderung) als Satzung sowie die Begriindung mit
Umweltbericht zu beschlielRen.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1: Ubersichtskarte
Anlage 2 a:  Aufhebungssatzung
Anlage 2b  Begrindung mit Umweltbericht

Anlage 3: Zeichnerische Festsetzungen des aufzuhebenden Bebauungsplanes LE 21

Anlage 4. Kartierung des zukiinftigen Rechts

Anlage 5: Darstellung zur Reduzierung der 6ffentlichen Verkehrsflache Hannoversche
Stral3e

Anlage 6: Behandlung der Stellungnahme aus der Beteiligung der Offentlichkeit gemaR

§ 3 (2) BauGB



Stadt % Braunschweig Anlage 1

Aufhebungssatzung fir den Bebauungsplan
(Baublock 51/2 h 4. Anderung, 51/1 a 1. Anderung ) LE 21

Ubersichtskarte

Amtlicher Stadtplan der Stadt Braunschweig
© Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation MaRstab ca. 1:20 000



Stadt % Braunschweig

Anlage 2 a
Aufhebungssatzung
fur den Bebauungsplan
(Baublock 51/2 h 4. Anderung, 51/1 a 1. Anderung) LE 21

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und Abs. 8 und des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom

23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geandert durch Art. 2 Abs.3 des Gesetzes vom 30. Juli 2017
(BGBI. I S. 2808), in Verbindung mit 8 58 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. De-
zember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 2. Méarz 2017

(Nds. GVBI. S. 48) hat der Rat der Stadt Braunschweig diese Satzung sowie die Begriindung mit
Umweltbericht am Datum beschlossen.

Stand Rechtsgrundlagen: 16. November 2018

§1  Der Bebauungsplan LE 21 (Baublock 51/2 h
4. Anderung, 51/1 a 1. Anderung) vom
1. Dezember 1970 wird aufgehoben.

§2  Von der Aufhebungssatzung sind Teilberei-
che der StralRen Hannoversche Stral3e, Saar-
stralRe, A 391, Hildesheimer StralRe und
ScholkestralRe betroffen.

Der Geltungsbereich der Aufhebungssatzung
entspricht dem Geltungsbereich des aufzuhe-
benden Bebauungsplanes LE 21.

§ 3  Die Satzung tritt am Tage der Bekanntma-
chung im Amtsblatt fur die Stadt Braun-
schweig in Kraft.

Braunschweig, den Stadt Braunschweig
Der Oberbirgermeister

I. V. Leuer
Stadtbaurat

Aufhebungssatzung LE 21 Stand: 12.02.2019
Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB



Stadt % Braunschweig

Anlage 2 b

Aufhebungssatzung fir den Bebauungsplan
(Baublock 51/2 h 4. Anderung, 51/1 a 1. Anderung) LE 21
Begrundung und Umweltbericht

Inhaltsverzeichnis:

1 Rechtsgrundlagen 2
2 Bisherige Rechtsverhéltnisse 2
3 Anlass und Ziel der Aufhebungssatzung 4
4 Planungsrechtliche Auswirkungen der Aufhebungssatzung 4
5 Sonstige wesentliche Auswirkungen der Aufhebungssatzung 6
6 Umweltbericht 7
Aufhebungssatzung LE 21 Begriindung, Stand: 12.02.2019

Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB



Rechtsgrundlagen - Stand: 16.11.2018 -

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Baugesetzbuch (BauGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S.
3634)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S.
3786)

Planzeichenverordnung (PlanZV)

in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1 1991 S. 58), gedndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057)

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. S. 1274), zu-
letzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI |
S. 2771)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Sept. 2017 (BGBI. | S. 3434)

Gesetz Uber die Umweltvertrdglichkeitsprifung (UVPG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), zu-
letzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Sept. 2017 (BGBI. | S. 3370)

Niedersdchsisches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(NAGBNatSchG)

in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S. 104)

Niedersdchsische Bauordnung (NBauO)

in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geadndert durch
Gesetz vom 12. Sept. 2018 (Nds. GVBI. S. 190)

Niedersdchsisches Kommunalverfassungsqgesetz (NKomVG)

in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gean-
dert durch 8 2 des Gesetzes vom 20. Juni 2018 (Nds. GVBI S. 113)

Bisherige Rechtsverhéltnisse

2.1

Regional- und Landesplanung

Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2017 und im Regio-
nalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 fir den GrofRraum Braun-
schweig ist Braunschweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salz-
gitter als Oberzentrum verbindlich festgelegt. Dem oberzentralen Verbund
sind die Schwerpunktaufgaben ,Sicherung und Entwicklung von Wohn- und

Aufhebungssatzung LE 21 Begriindung, Stand:12.02.2019

Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB



Arbeitsstatten” zugewiesen.

Nach dem RROP 2008 sollen Siedlungsentwicklungen schwerpunktméafig in
Oberzentren stattfinden. Im Grol3raum Braunschweig sollen diese vorrangig
auf zentralortlichen Standorten, die Uber Zugangsstellen des schienengebun-
denen OPNV bzw. von Regio-Buslinien verfligen, konzentriert werden.

Der Geltungsbereich dieser Aufhebungssatzung wird im RROP 2008 nach-
richtlich als ,vorhandener Siedlungsbereich oder bauleitplanerisch gesicher-
ter Bereich” dargestellt.

Die Aufhebung des Bebauungsplans LE 21 steht den Zielen der Regional-
und Landesplanung nicht entgegen.

2.2 Flachennutzungsplan

Fur den Geltungsbereich dieser Aufhebungssatzung gilt der Flachennut-
zungsplan der Stadt Braunschweig in der Form der Neubekanntmachung
vom 6. Oktober 2005. Er stellt in seiner derzeit geltenden Fassung fur das
Plangebiet im Wesentlichen Wohnbauflachen und gewerbliche Bauflachen
dar. Der Bereich der A 391 hat die Darstellung ,,Autobahn®.

Die Aufhebung des Bebauungsplans LE 21 hat fur die Darstellung des Fla-
chennutzungsplanes keine Konsequenzen.

2.3 Bebauungsplédne

Der Bebauungsplan LE 21 setzt ausschlie3lich Stral3enverkehrsflachen fest.
Davon sind Abschnitte der Hannoverschen Stral3e, der SaarstralRe und der
Schdolkestral3e betroffen. Die heutige A 391 ist nur grob in ihrem ungeféhren
Verlauf nachrichtlich als , Trasse der Ortsumgehung Braunschweig (B 4)" dar-
gestellt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans LE 21 ist teilweise Uberplant.
Diese zwei Bebauungsplane bleiben bestehen.

B-Plan Titel/Baublock, Rechtskraft
LE 34 Hildesheimer StraRe-Nordost, Rechtskraft: 11. Marz 2004
LE 35 Roggenmiihle, Rechtskraft: 9. Méarz 2007
Aufhebungssatzung LE 21 Begriindung, Stand:12.02.2019

Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB
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Anlass und Ziel der Aufhebungssatzung

Der Bebauungsplan LE 21 aus dem Jahr 1970 umfasst Teilbereiche der Han-
noverschen Stral3e beiderseits der A 391, der Saarstral3e, der heutigen

A 391 und der Schdlkestral3e. Mit dem Bebauungsplan LE 21 wurde das Pla-
nungsziel verfolgt, die erforderlichen Stral3enverkehrsflachen im Zusammen-
hang mit den Zu- und Abfahrten zur heutigen A 391 im Bereich der Hanno-
verschen Stral3e und der Saarstral3e zu sichern. Dieses Planungsziel wurde
umgesetzt. Dabei blieb der Stral3enausbau teilweise in geringfligigem Um-
fang hinter den festgesetzten Verkehrsflachen zuriick. Der Bebauungsplan
LE 21 setzt jedoch im Bereich der Saarstral3e keine Flachen fur einen Stadt-
bahnbau nach Lehndorf fest.

Im September 2017 hat die Eigentimerin des Grundstiicks Hannoversche
Stral3e 41 darum gebeten, den Bebauungsplan LE 21 aufzuheben. Das
Grundstuick ist von festgesetzten Verkehrsflachen betroffen, die die Nutzbar-
keit des Grundsticks stark beeintrachtigen und seit 1970 nicht fur verkehrli-
che Zwecke in Anspruch genommen wurden.

Der Fachbereich Tiefbau und Verkehr hat daraufhin festgestellt, dass die
festgesetzten Verkehrsflachen nicht mehr in dem festgesetzten Umfang be-
notigt werden. Es reicht aus, wenn tber die bestehenden Straf3enflachen hin-
aus nur noch eine kleinere Teilflache des betroffenen privaten Grundstiicks
Hannoversche Stral3e 41 fir einen spateren Stral3enumbau gesichert wird,
um hier die Verkehrsfiihrung — insbesondere in Bezug auf die Nebenanlagen
(Gehweg, Radweg, Grunstreifen) — etwas begradigen zu kénnen. Deshalb
wurde am 27. November 2018 hierflir ein notarielles Ankaufsrecht zugunsten
der Stadt Braunschweig gesichert.

Die Aufhebung dient auch der Bereinigung des Plankatasters, da von dem
Bebauungsplan LE 21 wegen der Uberplanungen nur noch Rudimente in
Kraft sind.

Der Bebauungsplan LE 21 vom 1. Dezember 1970 soll endgultig aufgehoben
werden. Die Aufhebung erfolgt zum einen, um eine bessere Nutzung des
Grundstiicks Hannoversche Stral3e 41 zu ermdglichen und zum anderen zur
Bereinigung des Plankatasters.

Planungsrechtliche Auswirkungen der Aufhebungssatzung

4.1

4.2

Flachennutzungsplan

Die Darstellungen des Flachennutzungsplans bleiben von der Aufhebung un-
berihrt.

Bereiche mit neuen Bebauungsplanen

Der Bebauungsplan LE 21 wurde teilweise mit den neueren Bebauungspla-
nen LE 34 und LE 35 Uberplant (s. 2.3.2). Diese Bebauungsplane bleiben be-
stehen.

Aufhebungssatzung LE 21 Begriindung, Stand:12.02.2019

Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB



4.3

Im Rahmen dieser Planverfahren wurden alle 6ffentlichen und privaten Be-
lange detailliert geprift sowie gegeneinander und untereinander abgewogen.
Dabei wurde auch das bisherige Planungsrecht in die Abwagung eingestellt.
Es wird auf die Begrindungen zu diesen Bebauungsplanen verwiesen. Eine
vertiefende Betrachtung kann daher an dieser Stelle entfallen.

Sollte einer dieser neuen Bebauungsplane aul3er Kraft treten, z.B. durch ge-
richtliche Feststellung der Nichtigkeit, ware die Notwendigkeit eines neuen
Planverfahrens zu priufen, soweit sich die weitere bauliche Entwicklung nicht
Uber § 34 BauGB steuern liel3e.

Bereiche ohne neue Bebauungsplane

Die im Bebauungsplan festgesetzten 6ffentlichen Verkehrsflachen sind heute
Uberwiegend als Verkehrsflachen ausgebaut und gewidmet. Die Aufhebung
des Bebauungsplans LE 21 hat fir die vorhandenen o6ffentlichen Verkehrsfla-
chen keine Auswirkungen.

Das Grundstiick Hannoversche StralRe 41 ist auf einem im Durschnitt

ca. 6,0 m breiten und ca. 45,0 m langen Streifen (Flache ca. 283 m?) als 6f-
fentliche Verkehrsflache festgesetzt. Die Grenze der Verkehrsflache durch-
schneidet dabei auch das vorhandene Wohngebaude auf dem Grundstuck.
FUr eine spatere Begradigung der Verkehrsflache — insbesondere der Ne-
benanlagen — wirde nur noch eine ca. 32 m? grol3e Teilflache bendtigt wer-
den. Da die Hannoversche Stral3e erst vor einigen Jahren grundlegend sa-
niert und umgebaut wurde, bestehen fir diesen Bereich auf absehbare Zeit
keine konkreten weiteren Umbauabsichten. Eine spéatere Begradigung soll
dennoch ermoglicht werden.

Fur diese Flache wurde vor Inkrafttreten der Aufhebungssatzung ein grund-
buchlich gesichertes notarielles Ankaufsrecht zugunsten der Stadt Braun-
schweig eingetragen.

Der Bebauungsplan LE 21 sichert in der Saarstral3e keine Flachen flr einen
eventuellen Stadtbahnbau nach Lehndorf und Kanzlerfeld. Fir eine solche
Mafl3nahme mussten die erforderlichen Flachen im Rahmen des dafir not-
wendigen Planfeststellungsverfahrens gesichert werden. Die geplante Stadt-
bahnstrecke ist insofern von der Aufhebung unberihrt.

Die Ubrigen Flachen sind dann gemal3 8§ 34 BauGB (Zulassigkeit von Vorha-
ben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) zu beurteilen.
Diese Beurteilungsgrundlage galt auch schon bisher fir den nicht als Ver-
kehrsflache festgesetzten tiberwiegenden Teil des Grundstiicks Hannover-
sche StralRe 41.

Vorhaben muissen sich nach Art und Mal3 der baulichen Nutzung, der Bau-
weise und der Grundsticksflache, die Uberbaut werden soll, in die Eigenart
der ndheren Umgebung einfligen. Die ErschlieSung muss gesichert sein. Die
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse missen gewahrt
bleiben; das Ortsbild darf nicht beeintrachtigt werden.

Aufhebungssatzung LE 21 Begriindung, Stand:12.02.2019

Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB



Entspricht die Eigenart der ndheren Umgebung einem der Baugebiete, die in
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) bezeichnet sind, beurteilt sich die
Zulassigkeit des Vorhabens nach seiner Art danach, ob es in diesem Bauge-
biet zulassig ware.

Sollte sich herausstellen, dass in Teilbereichen ein Planerfordernis besteht,
da die Beurteilung geméaf § 34 BauGB zur Sicherung einer geordneten stad-
tebaulichen Entwicklung nicht ausreichend ist, so ware flir diese Bereiche ein
neuer Bebauungsplan aufzustellen.

Der Bebauungsplan LE 21 setzt keine Leitungsrechte auf3erhalb von offentli-
chen Stral3en fest. Vorhandene — sowohl oberirdische als auch unterirdi-
sche — Anlagen der Energie- und Wasserversorgung sowie der Entwasse-
rung haben Bestandsschutz. Sie sind durch die Aufhebung des Bebauungs-
plans LE 21 nicht gefahrdet.

Die gemal § 9 FernstralRengesetz (FStrG) gesetzlich vorgeschriebene Bau-

verbotszone entlang der Autobahn A 391 (40 m vom Fahrbahnrand) ist auch
ohne Bebauungsplan einzuhalten.

5 Sonstige wesentliche Auswirkungen der Aufhebungssatzung

Wird die zulassige Nutzung eines Grundstticks nach Ablauf von sieben Jah-
ren aufgehoben oder geéndert, kann der Eigentimer gemal § 42 Abs. 2 und
Abs. 3 BauGB nur eine Entschadigung fur Eingriffe in die ausgelibte Nutzung
verlangen. Dies gilt insbesondere wenn infolge der Aufhebung oder Ande-
rung der zuldssigen Nutzung die Ausibung der verwirklichten Nutzung oder
die sonstigen Moglichkeiten der wirtschaftlichen Verwertung des Grund-
stiicks, die sich aus der verwirklichten Nutzung ergeben, unmdglich gemacht
oder wesentlich erschwert werden.

In den genannten Teilflachen, in denen ein neuer Bebauungsplan gilt, stellt
sich die Frage nach Entschadigungen durch diese Aufhebungssatzung nicht.
In den Ubrigen Bereichen, in denen kiinftig 8 34 BauGB gilt, stellt sich die
Frage nach Entschadigungen ebenfalls nicht. Die Nutzbarkeit des privaten
Grundstiicks Hannoversche Straf3e 41 wird mit der Aufhebung verbessert.

Entschadigungsansprtiche, die sich aus der Aufhebung der Bebauungsplane
ergeben, sind daher nicht erkennbar.

Der Stadt Braunschweig entstehen durch die Aufhebung des Bebauungs-
plans LE 21 keine Kosten.

Bodenordnende MalRnahmen sind nicht erforderlich.

Aufhebungssatzung LE 21 Begriindung, Stand:12.02.2019
Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB



6 Umweltbericht

6.1 Beschreibung der Planung

Der Bebauungsplan LE 21 soll aufgehoben werden. Er setzt nur Verkehrsfla-
chen fest. Diese Planung ist umgesetzt worden. Eine Teilflache auf dem
Grundstiick Hannoversche StralR3e 41 wird dabei nicht bendtigt. Hier soll wie-
der eine private Grundsticksnutzung ermdglicht werden. Fir eine weitere
kleine Teilflache, die noch bendtigt wird, wurde am 27. November 2018 eine
notarielle Ankaufsoption zugunsten der Stadt Braunschweig eingetragen.

Die Aufhebung dient auch der Bereinigung des Plankatasters.

6.2 Planerische Vorgaben und deren Berlicksichtiqung

Besondere planerische Vorgaben (Fachplanungen, Gutachten 0.4.) sind
nicht zu bertcksichtigen.

6.3 Beschreibung der Methodik der Umweltpriifung und Beurteilung der Informa-
tionsgrundlagen

Die Umweltprifung hat ergeben, dass von der Aufhebung des Bebauungs-
plans LE 21 keine relevanten Umweltbelange betroffen sind, da die Ver-
kehrsflachen im Wesentlichen realisiert wurden. Eine private Nutzung der
bisher festgesetzten 6ffentlichen Verkehrsflache auf dem Grundstiick Hanno-
versche Stral3e 41 im vorhandenen stadtebaulichen Rahmen gemalf § 34
BauGB fuhrt nicht zu grél3eren Umweltauswirkungen, als es beim Ausbau als
Verkehrsflache der Fall gewesen waére.

Deshalb wird auf detaillierte Untersuchungen (wie z.B. Gutachten) sowie ent-
sprechende Ausfuhrungen zur Beschreibung und Bewertung der Umwelt
(Bestand und Prognose), zu Malinahmen zur Vermeidung, Verhinderung,
Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen, zu Wech-
selwirkungen, zu erheblichen nachteiligen Auswirkungen durch schwere Un-
falle oder Katastrophen sowie zu MaRhahmen zur Uberwachung von erhebli-
chen Umweltauswirkungen (Monitoring) verzichtet.

In den Teilbereichen, die bereits durch neuere Bebauungsplane tberplant
wurden, wurden die Umweltbelange im Rahmen dieser Bebauungspléane
nach den jeweils geltenden Vorschriften, z.B. des Bundesbaugesetzes
(BBauG) gepruft. Anderungen ergeben sich durch die Aufhebungen nicht.

In dem Ubrigen kleinen Teilbereich (Flache ca. 32 m?2) auf dem Grundstlck
Hannoversche Stral3e 41 sind Bauvorhaben gemaf 8§ 34 BauGB zu beurtei-
len. In dem stadtebaulichen Rahmen der umgebenden Bebauung ist eine zu-
satzliche Versiegelung gegentiber dem heuten Zustand (ca. zu Héalfte Haus-
garten, im Ubrigen als Zufahrts- und Stellplatzflache versiegelt) grundsatzlich
nicht auszuschliel3en. Eine Nutzung als Stra3enverkehrsflache hatte jedoch
zu einer Versiegelung in mindestens dem gleichen Umfang gefuhrt. Deshalb
ergeben sich mit der Aufhebung gegentber der bisherigen Planung gemaf
Bebauungsplan LE 21 keine wesentlichen Auswirkungen auf die Schutzguter

Aufhebungssatzung LE 21 Begriindung, Stand:12.02.2019
Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB



6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3
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Tiere, Pflanzen, Landschaft, Orts- und Landschaftsbild, Erholung, Boden,
Flache, Wasser, Klima, Luft, Kulturgtiter und sonstige Sachguter, Mensch
und menschliche Gesundheit (dazu gehdren auch die Emissionen Larm,
Licht und Erschitterungen). Erhebliche Eingriffe in Boden, Natur und Land-
schaft sind nicht zu erwarten.

Es sind insgesamt keine Umweltbelange bekannt, die ein Planerfordernis
nach sich ziehen wirden.

Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen

Tiere, Pflanzen

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans LE 21 ist zum gréf3ten Teil durch
Verkehrsflachen gepragt. Der Bereich liegt auRerhalb von Schutzgebieten,
Naturdenkmaler sind nicht vorhanden.

Aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes sind keine Anderungen zu er-
warten.

Aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes sind keine Anderungen zu er-
warten.

Landschaft, Orts- und Landschaftsbild, Erholung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans LE 21 ist zum gréf3ten Teil durch
Verkehrsflachen gepragt.

Es sind keine Anderungen zu erwarten.

Boden, Fldche

Der Bebauungsplanbereich ist zum gréfdten Teil durch Verkehrsflachen ver-
siegelt. Natirlich gewachsene Béden sind hier an der Oberflache nicht zu er-
warten. Unterhalb des vorhandenen Verkehrsflachenbaus sowie der aufge-
fullten / umgelagerten Béden ist im Bebauungsplanbereich mit drenthezeitli-
chem Geschiebelehm und kreidezeitlichen Mergelsteinen zu rechnen. Nach
Osten schlieR3en sich weichselzeitliche Talsande an.

Aufhebungssatzung LE 21 Begriindung, Stand:12.02.2019

Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB
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Im B-Planbereich ist eine Altlastenverdachtsflache vorhanden. Diese ist im Be-
bauungsplan LE 21 nicht gekennzeichnet.

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht sind keine Veranderungen zu erwarten.

6.4.4 Wasser

Der Bebauungsplanbereich ist zum grof3ten Teil durch Verkehrsflachen ver-
siegelt. Die versickerungsfahigen Flachen sind sehr klein. Im Bebauungspl-
angebiet gibt es weder ein Wasserschutz- noch Uberschwemmungsgebiet.

Das anfallende Oberflachenwasser wird fast vollstandig tber die vorhandene
Regenwasserkanalisation erfasst und abgeleitet. Eine Versickerung findet
kaum statt.

Die Grundwasserneubildung ist in diesem Bereich stark eingeschrankt.

Die Umsetzung des geltenden Bebauungsplan LE 21 wirde wegen des et-
was hoheren zuldssigen Versiegelungsgrades gegenluber dem Bestand zu

einer Verschlechterung fuhren, die jedoch insgesamt als unerheblich einzu-
stufen ware.

Es sind keine wesentlichen Anderungen bezuglich der Regenwasserablei-
tung noch der Grundwasserneubildung zu erwarten.

6.4.5 Klima, Luft

Der Geltungsbereich ist weitgehend durch Verkehrsflachen mit hohem Ver-
kehrsaufkommen gepréagt. Die versiegelten Verkehrsflachen und die angren-
zenden Siedlungsbereiche weisen eine hohe bis mittlere bioklimatische Be-
lastung auf.

Der ungunstige Zustand der Umweltbedingungen bleibt bestehen.

Aufhebungssatzung LE 21 Begriindung, Stand:12.02.2019
Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB
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Es sind eine wesentlichen Veranderungen der negativen Situation zu erwar-
ten.

Larm, Licht, Erschitterungen

Das allgemeine Umfeld ist vor allem durch Wohnnutzungen gepragt. Inner-
halb und au3erhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine stérenden
gewerblichen Nutzungen. Der Geltungsbereich ist sehr stark durch Stral3en-
verkehrslarm (BAB 391, Saarstral3e und Hannoversche Stral3e) larmvorbe-
lastet (LPB >1V).

Die von den StraRenverkehrslarmimmissionen betroffenen Bauflachen au-
Rerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans LE 21 sind gemalf3 8 34
BauGB uberwiegend als Mischgebiet (MI) einzustufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand lassen sich keine Anderungen gegeniiber
dem Basisszenario ableiten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand lassen sich keine Anderungen gegeniiber
dem Basisszenario ableiten.

Kulturguter und sonstige Sachguter

Im Verzeichnis der Baudenkmale gemanR § 4 Niederséchsisches Denkmalge-
setzt sind keine Eintrage vermerkt. Belange des Denkmalschutzes sind von
der Aufhebung nicht betroffen.

Aufarbeitung der Eingriffsregelung

Fur die Beurteilung der Eingriffsfolgen sind die diesbeziglich relevanten
Festsetzungen des aufzuhebenden Bebauungsplanes zu bertcksichtigen.
Da der Bebauungsplan ausschlief3lich Stralenverkehrsflachen festsetzt,
hatte eine kinftige Bebauung dieses Bereichs keine weiteren negativen Aus-
wirkungen auf die Umweltschutzbelange zur Folge. Auf der bisher festge-
setzten Stral3enverkehrsflache, die sich z.T. Uber private Grundstiicke aus-
dehnt, kdnnen nach der Aufhebung gemanR § 34 BauGB andere Nutzungen
zugelassen werden.

Es ist davon auszugehen, dass sich bei zukinftigen Bauvorhaben in diesen
Bereichen unter Beriicksichtigung des Einfligegebotes die zulassige Versie-
gelung verringern wird.

Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes sind somit positive Auswirkungen

Aufhebungssatzung LE 21 Begriindung, Stand:12.02.2019

Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB
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auf das Ortsbild und die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushal-
tes verbunden. Es sind keine Eingriffe zu erwarten, die auszugleichen waren.

6.4.9 Sonstiges

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind abfallrechtliche Belange von der
Planung nicht in besonderer Weise betroffen. Bei Erdbewegungsmalfinah-
men fallt ggf. verunreinigter Boden an, der als Abfall entsorgt werden muss.
Dieser Abfall sowie alle weiteren Abfélle, die bei den vorgesehenen Mal3nah-
men anfallen, sind unter Beachtung der allgemein gultigen Regelungen der
abfallrechtlichen Gesetzgebung zu entsorgen.

Das Plangebiet ist kampfmittelverdachtig: Es wurde im Zweiten Weltkrieg
bombardiert. Somit besteht eine potentielle Gefahrdung durch Kampfmittel.
Bei Erdarbeiten besteht ein erhdhtes Risiko auf Kampfmittel zu stof3en. Aus
Sicherheitsgriinden sind Gefahrenerforschungsmafinahmen auf Kampfmittel
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzufihren.

6.5 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten

In der relevanten Nachbarschaft zum Geltungsbereich dieser Aufhebungssat-
zung bestehen derzeit keine Planungen, von denen Auswirkungen auf die
UmweltgUter zu erwarten waren. Eine zusatzliche Belastung ist daher nicht
erkennbar. Auf eine kumulierende Betrachtung madglicher Auswirkungen wird
daher an dieser Stelle verzichtet.

6.6 Ergebnis der Prifung anderweitiger Planungsmaoglichkeiten

Wirde der Bebauungsplan LE 21 weiter gelten, so wéare die private Nutzbar-
keit des Grundstiicks Hannoversche StralRe 41 ohne stadtebaulichen oder
verkehrsplanerischen Grund weiter eingeschrankt.

Die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans ist nach gegenwartigem Kennt-
nisstand nicht erforderlich, da die Regelungen des 8§ 34 BauGB ausreichen,
um die stadtebauliche Entwicklung in den nicht Uberplanten Teilbereichen zu
steuern. Sollte sich zukinftig ein Planerfordernis ergeben, so kann ein neuer
Bebauungsplan aufgestellt werden, der den dann mal3geblichen stadtebauli-
chen und sonstigen Zielvorstellungen entspricht.

6.7 Zusammenfassung

Im Stadtteil Lehndorf soll der Bebauungsplan LE 21 aufgehoben werden. Die
darin festgesetzten StraRenverkehrsflachen wurden weitgehend realisiert.
Durch die Aufhebung ergeben sich keine Umweltauswirkungen. Es sind dar-
Uber hinaus keine Umweltbelange bekannt, die ein Planerfordernis nach sich
ziehen wirden.

Aufhebungssatzung LE 21 Begriindung, Stand:12.02.2019
Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB
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Stadt % Braunschweig

Aufhebungssatzung fir den Bebauungsplan

(Baublock 51/2 h 4. Anderung, 51/1 a 1. Anderunq)

Anlage 6
Stand: 12.02.2019

LE 21

Behandlung der Stellungnahmen der Offentlichkeit

Beteiligung gemal § 3 (2) BauGB vom 10. Januar 2019 bis 11. Februar 2019

Stellungnahme Nr. 1
Schreiben vom 5. Februar 2019
(per Mail)

Stellungnahme der Verwaltung

Der Rat hat die Verwaltung beauftragt,
eine Stadtbahn u.a. nach Lehndorf zu
planen. In den B-Planen AP 7 und LE 21
sind Flachen als Verkehrsflachen festge-
setzt, die daflr mdglicherweise bendtigt
werden, Daher rege ich an, die Aufhe-
bung dieser beiden Pléane bis zum Ab-
schluss dieser Planungen zurtickzustel-
len.

Der Bebauungsplan LE 21 sichert in der
Saarstral3e keine Flachen fir einen even-
tuellen Stadtbahnbau nach Lehndorf und
Kanzlerfeld. Fir eine solche MalRnahme
mussten die erforderlichen Flachen im
Rahmen des dafur notwendigen Planfest-
stellungsverfahrens gesichert werden.
Die geplante Stadtbahnstrecke ist inso-
fern von der Aufhebung unberthrt.

Vorschlag der Verwaltung:

Die Aufhebungssatzung wird beibehalten.




	Vorlage
	Anlage  1 Anlage 1_LE 21_Uebersichtskarte
	Anlage  2 Anlage 2a_LE 21_Aufhebungssatzung
	Anlage  3 Anlage 2b_LE 21_Begründung
	Anlage  4 Anlage 3_LE 21_zeichnerische Festsetzungen
	Anlage  5 Anlage 4_LE 21_zukuenftiges Recht_R_DINA4
	Anlage  6 Anlage 5_LE 21_Verkehrsfläche_reduziert_R
	Anlage  7 Anlage 6_LE 21_Behandlung_Stellungnahmen_§3(2)

